
___________________________________________________________________________________ 
*Soweit nachfolgend die Bezeichnung "Arbeitnehmer" verwendet wird, sind aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche 
und weibliche Form umfasst.  

Verpflichtungserklärung nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 

 

 

OPTIMAL SYSTEMS GmbH, 

vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Karsten Renz, 

Cicerostr. 26, 10709 Berlin, 

 

- im Nachstehenden "Arbeitgeber" genannt - 

 

und 

 

HerrTitel Björn Grabe  

geboren am 01/01/70, 

Teststr. 23  

12557 Berlin  

Deutschland  

 

 

 

 

- im Nachstehenden "Arbeitnehmer*" genannt – 
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Der Arbeitnehmer, wird hiermit auf das Datengeheimnis wie folgt verpflichtet: 

1. Der Arbeitnehmer übt im Rahmen seiner Tätigkeit gemäß dem Arbeitsvertrag eine Daten verarbei-

tende Tätigkeit im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) aus. Er erhält hierbei Kenntnis von 

personenbezogenen Daten, d.h. von Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse be-

stimmter oder bestimmbarer natürlicher Personen. 

2. Dem Arbeitnehmer ist es nach § 5 BDSG untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, 

zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Das Datengeheimnis gilt auch über die Erfüllung 

des Arbeitsvertrages hinaus. 

3. Der Arbeitnehmer wird darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis nach § 44 

i.V.m. § 43 Abs. 2 BDSG und anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet wer-

den können. Abschriften der einschlägigen Bestimmungen (§§ 5, 43 Abs. 2 und 44 BDSG) sind bei-

gefügt. 

4. Die allgemeine Geheimhaltungsverpflichtung des Arbeitnehmers wird durch diese Verpflichtungser-

klärung nicht berührt. 

 

 

 
_________________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum     Arbeitgeber 

 

 

Die vorstehende Verpflichtungserklärung habe ich heute erhalten. Meine Verpflichtung auf das Daten-

geheimnis habe ich zur Kenntnis genommen und verstanden. 
 

 

 

 

_________________________________ _______________________________________ 

Ort, Datum     Arbeitnehmer 
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Auszug BDSG: 
 
§ 5 Datengeheimnis 
 
Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erhe-
ben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie bei nicht-öffentlichen Stellen 
beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis 
besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 
 
§ 43 Bußgeldvorschriften 
 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig macht, 

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen Beauftragten für den 
Datenschutz nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bestellt, 

2a. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht gewährleistet, dass die Datenübermittlung festgestellt und überprüft 
werden kann, 

2b. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise erteilt oder entgegen § 11 Absatz 2 Satz 4 sich nicht vor Beginn der Datenverarbeitung von der 
Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen über-
zeugt, 

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder 
nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten kann, 

3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strengere Form verlangt, 
4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene Daten übermittelt oder nutzt, 
4a. entgegen § 28a Abs. 3 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

macht, 
5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten Gründe oder die Art und Weise ihrer glaubhaften 

Darlegung nicht aufzeichnet, 
6 .entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, Rufnum-

mern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt, 
7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von Kennzeichnungen nicht sicherstellt, 
7a. entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt, 
7b. entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

unterrichtet, 
8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig benachrichtigt, 
8a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 Absatz 1a, entgegen § 34 Ab-

satz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 34 Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 
oder Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erteilt oder entgegen § 34 Absatz 1a Daten nicht speichert, 

8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt, 
8c. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betroffenen nicht oder nicht rechtzeitig an die andere Stelle verweist, 
9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt, 
10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder 
11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt. 

 
(2)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet, 
2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten 

Verfahrens bereithält, 
3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem ande-

ren aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft, 
4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige An-

gaben erschleicht, 
5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 

40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, 
5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des Betroffenen abhängig 

macht, 
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5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung 
verarbeitet oder nutzt, 

6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein dort genanntes Merkmal 
mit einer Einzelangabe zusammenführt oder 

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht. 
 

(3)  Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbuße 
soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reichen 
die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so können sie überschritten werden. 

 
§ 44 Strafvorschriften 
 
(1)  Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 

einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der Bun-

desbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die Aufsichtsbehörde. 
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